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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: NADINE KRAMER

Keine Klärung zur Frage der
Abwälzung von Kartellbußen
Bundesarbeitsgericht lässt spannendes Rechtsthema offen

B˛rsen-Zeitung, 1.7.2017

j Frau Kramer, Organvertreter haf-
ten fˇr Pflichtverletzungen. War-
um sollte das in dem Schienen-
kartell nicht der Fall sein?

Bei Geschäftsfˇhrern ist die Haftung
in ‰ 43, Absatz 2, GmbH-Gesetz ge-
regelt. Organmitglieder sind auf-
grund ihrer Legalitätspflicht ver-
pflichtet, Gesetze einzuhalten. Ver-
stoßen sie schuldhaft gegen geltende
Gesetze und entsteht ihrem Unter-
nehmen deswegen ein Schaden, haf-
ten sie. Auch im Schienenkartell
kommt eine Haftung des ehemaligen
Geschäftsfˇhrers in Betracht. Die
Vorinstanz, das Landesarbeitsge-
richt Dˇsseldorf, hat grundsätzlich
eine Haftung fˇr alle Schäden be-
jaht, die entstanden sind, weil der
ehemalige Geschäftsfˇhrer kartel-
lrechtswidrige Absprachen getroffen
hatte. Bei dem Schienenkartell woll-
te das Unternehmen die gezahlte
Unternehmenskartellgeldbuße auf
den ehemaligen Manager abwälzen.
Kartellbußen (‰ 81 GWB) sind mit
ˇblichen Schadenspositionen nicht
vergleichbar. Sie haben nach der An-
sicht des LAG eine andere Struktur,
die den Regress gerade verbiete. So
differenziert ‰ 81 GWB etwa zwi-
schen Geldbußen gegen Unterneh-
men und solchen gegen natˇrliche
Personen.

j Richten sich Kartellbußen be-
wusst gegen Unternehmen, so
dass die Struktur der kartellrecht-
lichen Sanktionsnorm einer Ab-
wälzung entgegensteht?

Der Bußgeldrahmen liegt bei natˇr-
lichen Personen bei 1Mill. Euro,
während er bei Unternehmen bei

10% des Konzernumsatzes des letz-
ten Geschäftsjahres liegt. So soll si-
chergestellt werden, dass auch Un-
ternehmen durch die Verhängung ei-
ner Geldbuße empfindlich getroffen
werden. Gegenˇber Unternehmen
kann zudem auch der wirtschaftli-
che Vorteil aus der rechtswidrigen
Absprache abgesch˛pft werden.
Diese besondere Struktur der kar-
tellrechtlichen Geldbuße wˇrde
nach Auffassung des LAG nicht be-
achtet werden, wenn Unterneh-
mensgeldbußen deckungsgleich auf
die verantwortlichen Manager abge-
wälzt werden k˛nnten. Auch die mit
der umsatzbezogenen Geldbuße ver-
bundene Sanktionswirkung wˇrde
erheblich eingeschränkt werden,
wenn die Unternehmensgeldbuße
auf Manager abgewälzt werden
k˛nnte.

j In welchen Fällen werden Mana-
ger in Regress genommen?

Das Kontrollorgan einer Gesellschaft
muss prˇfen, ob sich die Manager
schadenersatzpflichtig gemacht ha-
ben. Es darf von der Geltendma-
chung der Schadenersatzansprˇche
nur absehen, wenn gewichtige
Grˇnde des Gesellschaftswohls ge-
gen die Rechtsverfolgung sprechen.
Es gilt die ,,Business Judgement
Rule‘‘: Danach liegt eine Pflichtver-
letzung des Organs nicht vor, wenn
es bei seiner unternehmerischen
Entscheidung annehmen durfte, auf
der Grundlage angemessener Infor-
mation zum Wohle der Gesellschaft
zu handeln. In der Praxis sind Scha-
denersatzansprˇche geschädigter
Unternehmen nicht oder nur schwer
nachweisbar. Daher wird häufig der
Geltendmachung des Ersatzes der

verhängten Unternehmensgeldbu-
ßen ausgewichen.

j Das Bundesarbeitsgericht hat im
Schienenkartell den Fall ˇberra-
schend an das Landesarbeitsge-
richt Dˇsseldorf zurˇckverwiesen.
Viele hatten auf eine h˛chstrich-
terliche Entscheidung gehofft.

Das BAG kann nur zurˇckverweisen,
wenn es nicht selbst entscheiden
kann. Dies hat das BAG hier ange-
nommen. Es hat auf die ausschließ-
liche Zuständigkeit der ordentlichen
Gerichte fˇr kartellrechtliche Fragen
hingewiesen. Aufgrund der bislang
von der Vorinstanz festgestellten
Tatsachen konnte das BAG nicht prˇ-
fen, ob solche kartellrechtlichen Vor-
fragen fˇr die Entscheidung des
Rechtsstreits von Bedeutung sind.
Welche Fragen dies konkret sind,
hat das BAG bislang nicht gesagt.
Der Kartellverstoß kann es nicht
sein, da ˇber diesen bereits entschie-
den wurde.

j Wann wird Rechtssicherheit ge-
geben sein?

Jetzt liegt der Ball wieder beim LAG
Dˇsseldorf. Es muss prˇfen, ob der
Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten
ˇberhaupt er˛ffnet ist. M˛glicher-
weise verweist es den Rechtsstreit
an den zuständigen Kartellsenat. Es
ist nicht unwahrscheinlich, dass Jah-
re vergehen, bis die Frage der Abwäl-
zungsm˛glichkeit geklärt ist.
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Dr. Nadine Kramer ist Fachanwältin
fˇr Arbeitsrecht bei Hogan Lovells.
Die Fragen stellte
Sabine Wadewitz.
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